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*Anmerkung: Zeitpersonalstellen im Wert von 2.018.900 Dollar (vor Anwendung der gebilligten Quoten unbesetzter
Stellen). 

Abkürzungen: GS (OL): Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen), GS (PL): Allgemeiner Dienst (Oberste Rangstufe),
NGS: Nationale Stellen des Allgemeinen Dienstes, MONUC: Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo, UNMIL: Mission der Vereinten Nationen in Liberia, UNMIS: Mission der Vereinten
Nationen in Sudan, MINUSTAH: Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti, UNOCI: Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire.

RESOLUTION 63/288

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 30. Juni 2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/63/895, Ziff. 6).

63/288. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Burundi86 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen87,

unter Hinweis auf die Resolution 1545 (2004) des Sicherheitsrats vom 21. Mai 2004, mit
der der Rat für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten ab dem 1. Juni 2004 mit der Absicht,
weitere Verlängerungen vorzunehmen, einen Friedenssicherungseinsatz mit der Bezeichnung
Operation der Vereinten Nationen in Burundi genehmigte, sowie auf die späteren Resolutio-
nen, mit denen der Rat das Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1692 (2006)
vom 30. Juni 2006, mit der der Rat das Mandat der Operation bis zum 31. Dezember 2006 ver-
längerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/312 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung
der Operation und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 62/253 vom
20. Juni 2008,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

Organisationseinheit
Zahl der

Stellen Rangstufe

Beibehaltung 10 Nairobi: 3 P-4, 5 P-3, 2 GS (OL)

Beibehaltung 12 MONUC: 1 P-4, 1 P-3, 1 NGS
UNMIL: 1 P-4, 2 P-3, 1 NGS
UNMIS: 1 P-4, 2 P-3
MINUSTAH: 1 P-4
UNOCI: 1 P-4

Zwischensumme 51

Bereich Rechtsangelegenheiten Neu 1 1 P-4

Zwischensumme 1

Ethikbüro Beibehaltung 2 1 P-3, 1 GS (OL)

Zwischensumme 2

Amt für Informations- und
Kommunikationstechnologie

Beibehaltung 7 5 P-3, 2 GS (OL)

Neu 3 1 P-5, 2 P-3

Zwischensumme 10

Gesamt 143

86 A/63/551.
87 A/63/773.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

102

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008

18. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug
der Operation im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200891;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

19. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Operation der Vereinten Nationen in Côte
d’Ivoire für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 den Betrag von 513.442.600 Dol-
lar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 491.774.100 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Operation, einem Betrag von 18.033.500 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 3.635.000 Dollar für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen; 

Finanzierung der bewilligten Mittel

20. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2009 den Betrag von
42.786.883 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung vom
22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in der Versamm-
lungsresolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

21. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 990.333 Dollar im Steueraus-
gleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 803.992 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 156.441 Dollar, die für den
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 29.900 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 an-
zurechnen ist; 

22. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Ope-
ration zu verlängern, den Betrag von 470.655.717 Dollar für den Zeitraum vom 1. August 2009
bis 30. Juni 2010 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des Beitragsschlüssels für das Jahr 2009, der in Resolution 61/237 festgelegt
wurde, und für das Jahr 201092 zu einem monatlichen Satz von 42.786.883 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

23. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 10.893.667 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.843.908 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.720.859 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 328.900 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 22 an-
zurechnen ist; 

24. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Operation erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 19,5 Millionen Dollar für die am
30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten
Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2008 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 anzurechnen ist; 

25. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen-
über der Operation nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 19,5 Millionen Dollar für die am

91 A/63/610.
92 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 24 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

26. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabga-
be in Höhe von 156.100 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode auf die
Guthaben aus dem in den Ziffern 24 und 25 genannten Betrag von 19,5 Millionen Dollar anzu-
rechnen sind; 

27. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen,
um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten
Nationen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502
(2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

29. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind; 

30. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte
d’Ivoire“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/290

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 30. Juni 2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/63/897, Ziff. 6).

63/290. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern93 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen94,

unter Hinweis auf die Resolution 186 (1964) des Sicherheitsrats vom 4. März 1964 betref-
fend die Einrichtung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern und die späteren Re-
solutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1873
(2009) vom 29. Mai 2009, mit der der Rat das Mandat der Truppe bis zum 15. Dezember 2009
verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/236 vom 14. September 1993 über die Finan-
zierung der Truppe und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt
Resolution 62/255 vom 20. Juni 2008,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass bestimmte Regierungen freiwillige Beiträge für die
Truppe geleistet haben,

feststellend, dass die freiwilligen Beiträge nicht ausgereicht haben, um alle Kosten der
Truppe zu decken, einschließlich der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor dem 16. Ju-
ni 1993 entstanden sind, und mit Bedauern darüber, dass Aufrufe zur Leistung freiwilliger Bei-

93 A/63/536 und A/63/693.
94 A/63/746/Add.9.




